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Fortbildungsprogramm 
2023

Mit dieser Broschüre stellt der Fahrlehrerverband Baden- 
Württemberg e.V. das Fortbildungsprogramm seiner Ser-
vicegesellschaft FSG/TTVA mbH für das Jahr 2023 vor. 

Neben für Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer immer wichtigen 
Informationen zu aktuellen und geplanten Rechtsänderungen 
stehen zahlreiche weitere interessante und zukunftsweisende 
Themen auf dem Programm. 

So wird beispielsweise das Thema „Digital seit der Kita – Die 
Generation Z: Wer ist sie, wie lebt sie und welche Bedürfnisse 
hat sie?“ erneut im Pädagogikteil unserer dreitägigen Basis-
Seminare angeboten. 

Selbstverständlich sind auch weiterhin unsere Seminar-
klassiker, nämlich die Klasse-CE-Seminare bei der Daimler 
Truck AG in Wörth am Rhein, das Klasse-DE-Seminar bei 
EVO-Bus in Neu-Ulm, unser Training für Motorradfahrlehrer 
in Neuhausen ob Eck sowie das Langstreckentraining Mo-
torradTotal in unserem Angebot zu finden. 

Ebenso bewährt hat sich unser umfangreiches Seminaran-
gebot für Fahrlehrer, die sich in der Berufskraftfahreraus- 
und -weiterbildung betätigen.

Vielleicht dürfen wir Sie im Jahr 2023 bei einem unserer 
Seminare begrüßen? 

Wir freuen uns auf Sie!
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Aktuelle und geplante Rechtsänderungen
1. Tag

Der komplette erste Tag unserer dreitägigen Fortbildung beschäftigt sich intensiv mit folgenden 
Themen:

Themenblock 1: Verkehrsrecht
Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung / Pedelecs, S-Pedelecs und E-Bikes / Überblick über die 
zahlreichen Änderungen der StVO seit 2016 / EU-Fahrzeugklassen in der StVO und in der FeV / 
Änderung der Bußgeldkatalog-Verordnung

 
Themenblock 2: Fahrlehrerrecht

Die wesentlichen Regelungen der Reformen von 2018 und 2020 / Zugangsvoraussetzungen, 
neue Vorschriften für Eignung und Zuverlässigkeit / Neue Vorgaben für Ausbildungsfahrlehrer und 
Ausbildungsfahrschulen / Fahrlehrerfortbildung (Rabattregelung und Ausnahmen) / Kooperation, 
eine intelligente Möglichkeit der Zusammenarbeit von Fahrschulen / Fahrschulüberwachung und 
vorgeschriebene Aufzeichnungen

Basis-Seminare 3-tägig (auch einzelne Tage buchbar*)
§ 53 Absatz 1 FahrlG  

Termine und Orte
31.01.–02.02.2023 Korntal
28.02.–02.03.2023 Empfingen
02.05.–04.05.2023 Langenbrettach
13.06.–15.06.2023 Rastatt
10.10.–12.10.2023 Weingarten
14.11.–16.11.2023 Umkirch
05.12.–07.12.2023 Korntal

Seminarpreis 1. 2. 3.

3-tägig  316,00 € 355,50 € 395,00 €
1-tägig 148,00 € 166,50 € 185,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke und Kaffeepausen mit Imbiss.

*Hinweis: Bei den 3-tägigen Basis-Seminaren ist es auch möglich, einzelne Tage zu buchen. Im Folgenden finden Sie die Einteilung 
der Dozenten und Themen auf einen Blick:
1. Tag (Di.): Jochen Klima, Aktuelle und geplante Rechtsänderungen / 2. Tag (Mi.): Vormittag: Peter Statz, „Ich pos-
te, also bin ich!“ – Wie Fahrschulen Social Media sinnvoll nutzen können. – Nachmittag: Stefan Krüger, E-Mo-
bilität: Auf dem Weg in den Fahrschul-Alltag / 3. Tag (Do.): Dr. Steffen Wagner, Pädagogik: Digital seit der Kita –  
Die Generation Z: Wer ist sie, wie lebt sie, wie lernt sie und welche Bedürfnisse hat sie?
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„Ich poste, also bin ich!“ 
Wie Fahrschulen Social Media sinnvoll nutzen können

2. Tag, Vormittag

1637 schrieb der Philosoph Descartes „Ich denke, also bin ich“ und machte damit seine Existenz am 
Denken fest. Heute scheint es fast so, als würde nur der existieren, der durch markante Beiträge in den 
Sozialen Netzwerken auf sich aufmerksam macht. Tatsächlich definiert die junge Generation – unsere 
heutigen Fahrschülerinnen und Fahrschüler – ihre Identität immer mehr an den Rückmeldungen und 
„Likes“, die sie online generieren.

In diesem Seminarblock soll es daher um aktuelle Einblicke in die Bedeutung 
von Social Media für Jugendliche gehen und daraus resultierend auch um die 
Relevanz des Umgangs mit diesen Onlinemedien für Fahrlehrerinnen, Fahr-
lehrer und Fahrschulen sowie ihre jugendliche Klientel. 

Peter Statz hat bereits vor einigen Jahren ähnliche Inhalte im Rahmen un-
serer Fortbildungsveranstaltungen thematisiert. Der ganze Bereich hat sich 
jedoch seitdem sehr stark gewandelt und bleibt auch weiterhin extrem in Be-
wegung, sodass wir eine erneute Thematisierung für sinnvoll und spannend 
halten.

Dozent: Peter Statz, Coach, Moderator und Musiker, von dem bishe-
rige Teilnehmer unserer Seminare zum Thema Facebook und Social Media 
sehr begeistert waren. 

Fotos: Archiv

Themenblock 3: Neues für Fahrausbildung und Fahrprüfung
Vorgaben für Ausbildungs- und Prüfungsfahrzeuge / Fahrerassistenzsysteme (FAS) bei der 
Fahrausbildung und bei der Fahrprüfung / Die Optimierte Praktische Fahrerlaubnisprüfung  
(OPFEP) / Erfahrungen mit dem Fahraufgabenkatalog und dem elektronischen Prüfprotokoll / 
Ausblick auf die geplante Reform der FahrschAusbO

 
Themenblock 4: Ausblicke

Autonomes Fahren: Vision oder bald Realität? / Rechtsgrundlagen für 
hoch automatisiertes und autonomes Fahren im StVG / Zukunft des 
Fahrlehrerberufs
 

Themenblock 5: Fahrerlaubnisrecht
Zum Einstieg: 10 knifflige Fragen aus der FeV / Rechtsvorgaben für 
diverse Klein-Kfz / Die Klasse B und ihre diversen Schlüsselzahlen / 
Spezielle Fahrerlaubnisregelungen für zwei- und dreirädrige Kfz / Ab-
grenzung zwischen den Klassen C1 und D1 / Wohnmobile im Fahrer-
laubnisrecht / Aktuelle und geplante Änderungen bei der Fahrerlaubnis 
auf Probe / Rechtsfragen zum Fahreignungsregister

Dozent: Jochen Klima, Vorsitzender des  
Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V.

Peter Statz

Jochen Klima
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Pädagogik: Digital seit der Kita  
Die Generation Z: Wer ist sie, wie lebt sie, wie lernt sie  
und welche Bedürfnisse hat sie?                                                                   3. Tag 

Sie sind aktuell noch in der Schule oder haben gerade das Studium beziehungsweise die Berufsaus-
bildung begonnen – die Mitglieder der Generation Z. Noch mehr als die vorangegangene Generation Y 
nutzt sie digitale Endgeräte intuitiv. Die jungen Leute – unsere Kunden – sind stark vernetzt, gut infor-
miert und oft mit allerlei Wissen aufgeladen. Sie haben es in der Schule gelernt, kritisch nachzufragen 
und ein „so ist es eben“ nicht zu akzeptieren.

Dieser Seminartag beschäftigt sich mit den sozialen Hintergründen 
dieser jungen Generation: Wie hat sie in der Schule gelernt, welche 
Bedürfnisse hat sie und welche Erwartungen gehen daraus hervor? 
Beleuchtet werden auch die Vorteile und Grenzen des digitalen Unterrichts 
sowie das Lernen in komplexen Situationen, wie sie eben auch im Straßen-
verkehr vorzufinden sind.
Ziel des Fortbildungstages ist es, pädagogisches Interesse und Verständ-
nis für die Fahrschulkunden von heute und morgen zu wecken, um ge-
meinsam nach Kommunikationswegen und Unterweisungsstrategien für 
die Generation Z zu suchen. 

Dozent: Dr. Steffen Wagner, Pädagogische Hochschule Karlsruhe Dr. Steffen Wagner

E-Mobilität: Auf dem Weg in den Fahrschul-Alltag  
Fahrzeugangebot – Förderprogramme – Fahren – Laden – Ausbilden 
                                                                                                                         2. Tag, Nachmittag 

Elektromobilität ist seit längerer Zeit in aller Munde. Junge Leute fragen 
danach, auch die Zulassungszahlen sind mittlerweile stark angestiegen. 
Seit der Einführung der neuen Automatikregelung zum 1. April 2021 ist es 
nun auch möglich, die praktische Fahrerlaubnisprüfung auf einem Automa-
tikfahrzeug – und damit eben auch auf einem Elektrofahrzeug – abzulegen 
und trotzdem anschließend problemlos Schaltfahrzeuge fahren zu dürfen.

Das Seminar beleuchtet u.a. folgende Themen:
Welche Modelle sind für Fahrschulen attraktiv? / Was sollten Fahrlehrer 
über die Ladeinfrastruktur wissen? / Welche Förderprogramme erleichtern 
die Finanzierung? Sind die angebotenen Fahrzeuge schon so praxistaug-
lich, dass sie dem Fahrlehreralltag standhalten können? / Was muss beim 
Laden und bei der Routenplanung beachtet werden?
Neben ausführlichen und kompetenten Informationen zu diesen Themen 
lässt das Seminar auch ausführlich Raum für Fragen der Teilnehmer und 
für weitere aktuelle Themen.
Unser Dozent Dipl.-Ing. Stefan Krüger ist ein profunder Kenner der Materie. Er ist selbst seit vielen 
Jahren „elektromobil“ unterwegs, war Gründungsmitglied des Vereins Electrify-BW e.V. und erstellt in 
seinem Ingenieurbüro Energie- und Mobilitätskonzepte.

Dozent: Dipl.-Ing. Stefan Krüger, Gründungsmitglied bei Electrify-BW e.V.,  
EurEM Energieberater, EDV und Netzwerke

Stefan Krüger

Fotos: Archiv
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Basis-Seminar 1-tägig
§ 53 Absatz 1 FahrlG  

Termine und Ort
27.04.2023 Korntal
21.11.2023 Korntal

Seminarpreis 1. 2. 3.

1-tägig 148,00 € 166,50 € 185,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke und Kaffeepausen mit Imbiss.

Themenblock 1: Verkehrsrecht
Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung / Pe-
delecs, S-Pedelecs und E-Bikes / Überblick 
über die zahlreichen Änderungen der StVO 
seit 2016 / EU-Fahrzeugklassen in der 
StVO und in der FeV / Änderung der Buß-
geldkatalog-Verordnung

 
Themenblock 2: Fahrlehrerrecht

Die wesentlichen Regelungen der Refor-
men von 2018 und 2020 / Zugangsvoraus-
setzungen, neue Vorschriften für Eignung 
und Zuverlässigkeit / Neue Vorgaben für 
Ausbildungsfahrlehrer und Ausbildungs-
fahrschulen / Fahrlehrerfortbildung (Ra-
battregelung und Ausnahmen) / Koope-
ration, eine intelligente Möglichkeit der 
Zusammenarbeit von Fahrschulen / Fahr-
schul-Überwachung und vorgeschriebene 
Aufzeichnungen

Themenblock 3: Neues für Fahrausbildung 
und Fahrprüfung

Vorgaben für Ausbildungs- und Prüfungs-
fahrzeuge / Fahrerassistenzsysteme (FAS) 
bei der Fahrausbildung und bei der Fahrprü-
fung / Die Optimierte Praktische Fahrerlaubnis-
prüfung (OPFEP) / Erfahrungen mit dem Fahr-

aufgabenkatalog und dem elektronischen Prüf-
protokoll / Ausblick auf die geplante Reform der 
FahrschAusbO

 
Themenblock 4: Ausblicke

Autonomes Fahren: Vision oder bald Rea-
lität? / Rechtsgrundlagen für hoch automa-
tisiertes und autonomes Fahren im StVG / 
Zukunft des Fahrlehrerberufs
 

Themenblock 5: Fahrerlaubnisrecht
Zum Einstieg: 10 knifflige Fragen aus der 
FeV / Rechtsvorgaben für diverse Klein-
Kfz / Die Klasse B und ihre diversen 
Schlüsselzahlen / Spezielle Fahrerlaubnis-
regelungen für zwei- und dreirädrige Kfz / 
Abgrenzung zwischen den Klassen C1 und 
D1 / Wohnmobile im Fahrerlaubnisrecht / 
Aktuelle und geplante Änderungen bei der 
Fahrerlaubnis auf Probe / Rechtsfragen 
zum Fahreignungsregister

Dozent: Jochen Klima, Vorsitzender des 
Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V.

Aktuelle und  
geplante Rechtsänderungen
Den ersten Tag unserer dreitägigen Basis-Seminare bieten wir mit den gleichen Inhalten 
auch als separates 1-tägiges Seminar an.
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Die Ausbildung zum Instruktor  
für das Motorrad-Sicherheits- 
training besteht aus
• 1. Tag: Sicherheitstraining für  

Motorradfahrlehrer und
• 2. + 3. Tag: Ausbildung zum Instruktor

Sicherheitstraining
Am Vortag der eigentlichen „Ausbildung zum 
Instruktor für das Sicherheitstraining (SHT) für 
Motorradfahrlehrer“ ist die Teilnahme an ei-
nem eintägigen Sicherheitstraining zwingend 
Voraussetzung. Es bringt Ihnen einen deutli-
chen Sicherheitsgewinn, von dem auch Ihre  

Fahrschüler profitieren. Denn viele Elemente 
des SHT lassen sich auch in die Zweiradaus-
bildung integrieren. Experten fordern von Mo-
torradfahrern schon seit Langem, möglichst 
jedes Jahr an einem Motorrad-SHT teilzuneh-
men. 
Mit diesem Seminar tun Sie in erster Linie  et-
was für sich selbst: Zusammen mit gleich- 
gesinnten Kolleginnen und Kollegen vertiefen 
Sie Ihre Fertigkeiten als Biker und zugleich 
Ihre Kompetenz als Motorradfahrlehrer. 

Fotos: Jochen Klima

Ausbildung zum Instruktor  
für das Motorrad- 
Sicherheitstraining 3-tägig
§ 53 Absatz 1 FahrlG  

Termin und Ort
22.05.–24.05.2023 
Neuhausen o. Eck

Seminarpreis 1. 2. 3.

3-tägig  592,00 € 666,00 € 740,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke, Mittagessen und Kaffeepausen.
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Ausbildung zum Instruktor
Erfahrene, engagierte Motorradfahrlehrer wer- 
den in diesem zweitägigen Seminar zum In-
struktor für das Motorrad-Sicherheitstraining 
nach den Richtlinien des Fahrlehrerverbandes 
Baden-Württemberg e. V. ausgebildet. Neben 
der im Mittelpunkt stehenden fachlichen Unter-
weisung bekommen die Teilnehmer profunde 
Informationen zur Organisation und Durchfüh-
rung von Sicherheitstrainings. Die Teilnahme 
an diesem Seminar setzt voraus:
 Fahrlehrerschein der Klasse A sowie Aus-

bildungs- und Prüfungspraxis in den Mo-
torradklassen,

 obligatorische vorausgegangene Teilnah-
me am Sicherheitstraining für Motorrad-
fahrlehrer am Vortag des Kurses. 

Schwerpunkt ist nicht die Verbesserung der 
fahrerischen Kompetenz der Teilnehmer, son-
dern das Kennenlernen des SHT-Programms, 
die Interpretation der einzelnen Übungen und 
das didaktische Vorgehen. Hinzu kommen alle 
notwendigen Informationen, um ein Sicher-
heitstraining für Motorradfahrer erfolgreich 
durchführen zu können. 
Das 2-tägige Einweisungsseminar kann 
nur zusammen mit dem 1-tägigen Sicher-
heitstraining am Vortag gebucht werden. 
Denn nur so ist eine optimale Vorbereitung auf 
die Ausbildung zum Instruktor für das Motorrad- 
Sicherheitstraining gewährleistet. 

Dozenten 
Marcus Pollermann und das 
Instruktorenteam des Fahrlehrerverbandes 
Baden-Württemberg e.V.

Marcus Pollermann
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Dieses Seminar ist konzipiert für Motorrad-
fahrlehrer, die ihre Kenntnisse und Fertigkei-
ten mit dem Zweirad vertiefen wollen.

Es bietet an drei Tagen abwechslungsreiche 
Touren auf den kurvigen und landschaftlich 
sehr schönen Landstraßen zwischen Schwarz-
wald, Schwäbischer Alb und dem Bodensee. 
Durch sehr kleine Gruppen ist gewährleistet, 
dass das Programm nach dem individuellen 
Leistungsstand eines jeden 
Teilnehmers ausgerichtet 
werden kann. Schwerpunk-
te sind einerseits die Ver-
besserung der fahrerischen 
Kompetenz der Teilnehmer, 
andererseits aber auch In-
formationen rund um die  
Problematik und die recht-
lichen Grundlagen bei der  
Organisation und Durchfüh-
rung von Motorradtouren. 
Ein weiterer Bestandteil des 
Seminars ist am Vormit-
tag des zweiten Tages ein 
2x90-minütiger Theorieblock 

zu aktuellen Rechtsänderungen im Verkehrs-, 
Fahrerlaubnis- und Fahrlehrerrecht. 

Dozenten 
Marcus Pollermann und das Instruktoren-
team des Fahrlehrerverbandes Baden-Würt-
temberg e.V. sowie
Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrlehrer-
verbandes Baden-Württemberg e.V.

Tourentraining für 
Motorradfahrlehrer 3-tägig
§ 53 Absatz 1 FahrlG  

Termin und Ort
22.05.–24.05.2023 
Neuhausen o. Eck

Seminarpreis 1. 2. 3.

3-tägig  472,00 € 531,00 € 590,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke, Mittagessen und Kaffeepausen.

Foto: BMW AG
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MotorradTotal, die 7-tägige Motor-
radfortbildung des Fahrlehrerverban-
des Baden-Württemberg e.V., führt 2023 
– beim 40. Motorrad-Langstreckentrai-
ning – zum ersten Mal, nachdem es 
2020 schon geplant war und coronabe-
dingt ausfi el, in die Region Emilia-Ro-
magna, Italien. 

Ziel dieses Seminars ist das Training und die Perfektionierung der Motorradbeherrschung und die 
damit verbundene Erweiterung der Ausbildungskompetenz des Motorradfahrlehrers.

Dies beinhaltet die praktische Anwendung der Gefahrenlehre, die Erfahrung der physikalischen 
und psychischen Grenzen der Belastbarkeit, das Fahren in Gruppen, das Führen von Gruppen 
sowie das Trainieren weiterführender Fahrtechniken auf kurvenreichen Gebirgsstrecken.

Im theoretischen Teil geht es um aktuelle Rechtsänderungen im Fahrerlaubnisrecht, um Neue-
rungen in der Ausbildung und Prüfung der Fahrschüler und um aktuelle Motorradtechnologien.

Dozenten 
Marcus Pollermann und das 
Instruktorenteam des Fahrlehrerverbandes 
Baden-Württemberg e.V.

Karte: Wikipedia
Foto Hintergrund: BMW AG

MotorradTotal 
2023 7-tägig
§ 53 Absatz 1 FahrlG  

Termin und Ort
16.09.–23.09.2023 
Italien, Emilia-Romagna

Gern senden wir Ihnen auf 
Wunsch ab März 2023 die 

Ausschreibung.
Kontakt s. Umschlag

11
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Wichtiger Hinweis zu unseren Bus-, Lkw- und BKF-Seminaren:

Gleichzeitige Anerkennung 
von Fortbildungstagen nach 
§ 53 Abs. 1 FahrlG und nach § 7 BKrFQV

Die vom Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V. angebotenen Fahrlehrerfortbildun-
gen für Lkw- und Bus-Fahrlehrer gelten auch als Fortbildung für Ausbilder gemäß den 
Vorgaben der Berufskraftfahrerqualifi kationsverordnung (§ 7 BKrFQV).
Dabei muss jedoch Folgendes beachtet werden:
Fahrlehrerfortbildung nach § 53 Abs. 1 FahrlG
Fahrlehrer benötigen alle vier Jahre mindestens drei zusammenhängende oder vier einzelne, 
beliebig über den Vierjahreszeitraum zu verteilende, Fortbildungstage mit jeweils 8 Unterrichts-
einheiten (UE) à 45 Minuten. 
Fortbildung der Ausbilder und Ausbilderinnen gemäß § 7 BKrFQV
Wer Unterricht im Sinne der BKrFQV (§ 2 Ausbildung und § 4 Weiterbildung) durchführt, muss 
seine Kenntnisse alle 4 Jahre durch eine Fortbildung mit mindestens 24 UE à 60 Minuten aktu-
alisieren. 
Die Inhalte dieser Dozentenfortbildung sind nicht detailliert vorgeschrieben; sie muss lediglich 
die Gebiete umfassen, die für diese berufl iche Tätigkeit als Ausbilder von Bedeutung sind. Diese 
Vorgabe triff t für unsere Lkw-, Bus- und BKF-Seminare zu.
Problem: Unterschiedliche Dauer der UE 
Fahrlehrerfortbildungen bestehen immer aus Unterrichtstagen mit 8 UE à 45 Minuten pro Tag. Im 
BKF-Recht dauert eine UE jedoch immer 60 Minuten. 
Umrechnungstabelle:

Fahrlehrerfortbildung § 53 Abs. 1 FahrlG Fortbildung für BKF-Dozenten § 7 BKrFQV

1 Tag (8 UE à 45 Minuten) entspricht 6 UE à 60 Minuten

3 Tage (24 UE à 45 Minuten) entsprechen 18 UE à 60 Minuten

4 Tage (32 UE à 45 Minuten) entsprechen 24 UE à 60 Minuten

Fazit:
• Um die Fortbildungspfl icht im Sinne der BKrFQV (24 UE à 60 Minu-

ten) zu erfüllen, müssen alle vier Jahre mindestens vier Tage Fahr-
lehrerfortbildung (= 32 UE à 45 Min) besucht werden. 

• Diese vier Tage müssen nicht aufeinanderfolgend sein und können 
beliebig innerhalb des Vierjahreszeitraums verteilt werden.

Fotos Lkw und Bus: Daimler AG
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Ein Muss für jeden 
Klasse-DE-Fahrlehrer! 

Das DE-Seminar für Bus-Fahrlehrer 
gemeinsam mit Nils Ungericht und 
dessen Team von EvoBus fi ndet auf 
dem Gelände von EvoBus in Neu-Ulm 
und den interessanten Realverkehrs-
strecken auf der Schwäbischen Alb 
statt.

Programm: 
Präsentation EvoBus mit aktuellen 
Produkten / Fahrlehrerrecht, Neue-
rungen und Änderungen / Sozialvor-
schriften in der Verkehrskontrolle / Fahrsicherheitsübungen 
auf dem Trainingsplatz in Leipheim / Theorie zu aktuellen 
Assistenzsystemen im Omnibus / Fahren im Realverkehr / 
Praxis am Fahrzeug mit Abfahrtskontrolle

Dozent 
Nils Ungericht

EvoBus GmbH, Neu-Ulm

 Foto: Nils Ungericht/EvoBus GmbH

Klasse-DE-Seminar     3-tägig
§ 53 Absatz 1 FahrlG; Kenntnisbereiche 1.1 / 1.2 / 1.5 
(Hinweis zur Anerkennung der Seminare gemäß § 7 BKrFQV siehe Seite 12) 

Termin und Ort
13.03.–15.03.2023 Neu-Ulm

Seminarpreis 1. 2. 3.

3-tägig  796,00 € 895,50 € 995,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke und Kaff eepausen mit Imbiss.
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Klasse-CE-Seminare     3-tägig
§ 53 Absatz 1 FahrlG; Kenntnisbereich 1 (1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4) / Kenntnisbereich 2 (2.1 / 2.2)   
(Hinweis zur Anerkennung der Seminare gemäß § 7 BKrFQV siehe Seite 12) 

Seminarpreis 1. 2. 3.

3-tägig  680,00 € 765,00 € 850,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke und Kaffeepausen mit Imbiss.

Termine und Ort
25.01.–27.01.2023 Wörth
22.02.–24.02.2023 Wörth
22.03.–24.03.2023 Wörth
21.06.–23.06.2023 Wörth
18.10.–20.10.2023 Wörth
22.11.–24.11.2023 Wörth

Aufbauseminare bei der 
Daimler Truck AG im Lkw-
Werk in Wörth am Rhein
Der Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e. V. bietet in Zusammenarbeit 
mit der Daimler Truck AG die bewährten 
CE-Seminare in Wörth – dem größten 
Lkw-Werk der Welt – an.  

Das Programm wird laufend dem neu-
esten Stand des Theorie- und Technik-
wissens angepasst, sodass auch Teil-
nehmer, die schon einmal oder mehr-
mals in Wörth mit dabei waren, immer 
wieder vor interessanten und neuen 
Herausforderungen stehen.

Ein besonderes Highlight wird das 
Kennenlernen des neuen Actros mit 
mehr als 60 Änderungen zum Vorgän-
ger und insbesondere das Fahren mit 
den MirrorCams sein.

Das Seminar umfasst einen 12-stün-
digen Theorie- und Technikblock und 
einen fahrdidaktischen Teil von 12 Un-
terrichtseinheiten zu je 45 Minuten. 

Im theoretischen Teil haben technische 
Neuerungen rund um den Antrieb, aber 
auch Erkenntnisse des umweltscho-
nenden und wirtschaftlichen Fahrens 
Priorität. Weitere Schwerpunkte sind 
„Aktuelle Rechtsänderungen“ zu The-
men, die vor allem Lkw-Fahrlehrer be-
treffen, das neue digitale Kontrollgerät 
(Smart TCO) sowie die Lenk- und Ru-
hezeiten.
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Im praktischen Teil geht es vor al-
lem um fahrdidaktische Übungen 
für die Vermittlung des umweltscho-
nenden, wirtschaftlichen Fahrens 
und der Daimler-Fahrphilosophie in 
der Praxis. Außerdem steht die An-
wendung aller im Fahrzeug verbauten 
innovativen Assistenzsysteme im Mit-
telpunkt. Das betrifft beispielsweise 
die Anwendung des perfekten Zusam-
menspiels zwischen dem Abbiege-
Assistent und den MirrorCams. Ein 
weiteres Thema ist die  Vertiefung von 
kniffligen Rangieraufgaben, wie sie im 
täglichen Umgang mit Nutzfahrzeu-
gen vorkommen.

Programmablauf:

1. Tag:
Aktuelle Technikinformationen vom 
Team der Daimler Truck AG.

2.Tag:
Informationen zum neuen Smart TCO 
und weiteren digitalen Kontrollgerä-
ten, Lenk- und Ruhezeiten.

3. Tag:
Informationen über aktuelle Rechtsän-
derungen, fahrdidaktische Übungen, 
Einzeltraining mit Fahren im Realver-
kehr unter Anwendung sämtlicher mo-
derner Assistenzsysteme.

Dozenten 
 Wolfgang Fischer
 Nutzfahrzeugreferent des FLVBW

 Thomas Fritz
 PHK a.D., Dozent an der Polizeihochschule, 

Mastertrainer

 Instruktorenteam
 der Daimler Truck AG, Wörth

 Instruktorenteam  
des FLVBW

Foto: Daimler AG
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Seminare zur Berufskraftfahrer-
qualifikation 1-tägig 
§ 53 Absatz 1 FahrlG; Informationen zu den Kenntnisbereichen finden Sie bei den jeweiligen Seminaren 
(Hinweis zur Anerkennung der Seminare gemäß § 7 BKrFQV siehe Seite 12) 

Seminare und Seminarpreise Termine und Ort 1. 2. 3.

Digitales Kontrollgerät
D

oz
en

t: 
Th

om
as

 F
rit

z

07.02.2023 Korntal
10.10.2023 Korntal

 292,00 € 328,50 € 365,00 €

Sozialvorschriften in der  
Verkehrskontrolle

08.02.2023 Korntal
11.10.2023 Korntal

 292,00 € 328,50 € 365,00 €

Ladungssicherung  
in der Praxis

09.02.2023 Korntal
12.10.2023 Korntal

 292,00 € 328,50 € 365,00 €

Die täglichen Herausforderun-
gen des Berufskraftfahrers

15.03.2023 Korntal
25.10.2023 Korntal

 292,00 € 328,50 € 365,00 €

Der Fahrer als Teil des wirt-
schaftlichen Erfolges des 
Unternehmens 

16.03.2023 Korntal
26.10.2023 Korntal

 292,00 € 328,50 € 365,00 €

Schul- und Linienbusfahrer – 
eine tägliche Herausforderung
Seminar für Bus-Fahrlehrer

14.03.2023 Korntal
24.10.2023 Korntal

 292,00 € 328,50 € 365,00 €

Kriminalität und Schleusung  
im Transportgewerbe

D
oz

en
t: 

H
an

s-
W

er
ne

r F
au

st

27.06.2023 Korntal  292,00 € 328,50 € 365,00 €

Drei Themen – ein Tag:
Dienstleistung|Umweltschutz| 
Verkehrssicherheit

28.06.2023 Korntal  292,00 € 328,50 € 365,00 €

1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie 
Fahrlehrer/-innen, die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes 
sind, aber bei einer Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Württemberg e.V. oder einem 
Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder.

Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke und 
Kaffeepausen mit Imbiss.
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Dozent: Thomas Fritz,  
PHK a.D., Dozent an der Polizeihochschule, 
Mastertrainer

Anerkennung, Seminartermine und  
Seminarpreise s. Seite 16 

Digitales Kontrollgerät
1-tägig

Auch in diesem Jahr steht mit Thomas Fritz 
ein profunder und erfahrener Kenner der kom-
plizierten Thematik „Digitales Kontrollgerät“ 
zur Verfügung. 

Seine in jahrelanger Kontroll- und Dozen-
tentätigkeit erworbenen Fach- und Detail-
kenntnisse sind enorm, seine Seminare las- 
sen keine Fragen der Teilnehmer offen.
Kenntnisbereich 2.1 und Unterweisung nach 
Art. 9 und 33 der VO (EU) 165/2014

Dozent: Thomas Fritz

Sozialvorschriften in der  
Verkehrskontrolle
1-tägig 

Das Seminar behandelt die Gegenstände und 
die praktischen Abläufe von Betriebs- und 
Verkehrskontrollen zu den Sozialvorschriften. 
Dabei geht es im Wesentlichen um folgende 
Fragen: 

• Was wird wie von der Polizei und dem 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) bei 
Kontrollen auf der Straße und im Büro 
von Unternehmen geprüft?

• Nach welchen Kriterien werden Lkw/
Busse zur Kontrolle angehalten?

• Was wird beanstandet?
• Gibt es auch „lässliche Sünden“, bei de-

nen mal ein Auge zugedrückt wird?
• Wie werden entdeckte Verstöße beweis-

sicher dokumentiert und geahndet? 

Kenntnisbereiche 2.1 / 2.2 / 2.3 i.V.m. 3.6

Dozent: Thomas Fritz

Ladungssicherung  
in der Praxis
1-tägig

Dieses Seminar wurde ganz gezielt mit Blick 
auf das praktische Vorgehen der Kontrollorga-
ne bei der Überprüfung der Ladungssicherung 
ausgerichtet und entwickelt. Das eintägige 
Theorieseminar bietet einen sehr spannenden 
und interessanten Überblick über die zahlrei-
chen Facetten des Themas Ladungssicherung 
mit vielen Fragen aus der Praxis für die Praxis; 
letztlich genau das, wonach die Fahrer in den 
BKF-Fortbildungen fragen. 
Das Seminar wurde gemeinsam mit unserem, 
vielen Teilnehmern wohlbekannten, Dozenten 
Thomas Fritz entwickelt, der selbst über einen 
riesigen Erfahrungsschatz aus dem polizeili-
chen Kontrollalltag verfügt. 
In dieser Form ist dieses Seminar deshalb 
einzigartig und wird so auch nur bei uns an-
geboten.

Seminarinhalte:
• Übersicht der relevanten Vorschriften – 

Begrifflichkeiten
• Die behördliche Vorbereitung auf eine 

Kontrolle

 

Thomas Fritz (Foto: Archiv)
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• Blick über die Schulter des Kontrollbeam-
ten in der Praxiskontrolle 

• Beispiele über Beispiele aus der Praxis 
• Adressaten für eingeleitete Ermittlungs-

verfahren – Verfahrensablauf 
• Haftungsfragen – Verantwortlichkeiten –

Risikobewertung – Gewinnabschöpfung
• Ladungssicherung auch in der gewerbli-

chen Personenbeförderung?

Kenntnisbereiche 1.4 / 1.6 i.V.m. 3.6

Dozent: Thomas Fritz

Die täglichen Heraus- 
forderungen des  
Berufskraftfahrers
1-tägig

• Persönlich gesund und körperlich fit den 
Arbeitstag beginnen

• Die gute Vorbereitung einer Fahrt –  
Thema: Abfahrtskontrolle

• Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit und die 
Risiken im Straßenverkehr

• Kriminalitätsvorbeugung und die Sicher-
heit von Ladung und Fahrzeug

• Kollege, Kunde oder Kontrollbeamte – 
unterschiedliche Gesprächspartner

Kenntnisbereiche 3.1 / 3.3 / 3.4 / 3.5  
(außer 3.2!)

Dozent: Thomas Fritz

Der Fahrer als Teil des  
wirtschaftlichen Erfolges  
des Unternehmens
1-tägig

• Die Bedeutung von Qualität und Leistung 
eines Fahrers im Unternehmen

• Arbeitsorganisation – Arbeitsablauf – 
Teamfähigkeit – Optimierungsmöglich-
keiten

• Unterschiedliche Tätigkeiten in der Bran-
che des Güterkraftverkehrsgewerbes

• Das GüKG:  Bedeutung – Genehmigung – 
Verantwortlichkeiten – Sanktionen

Kentnisbereiche 3.6 / 3.7
Dozent: Thomas Fritz

Schul- und Linienbusfahrer –  
jeden Tag eine neue Heraus-
forderung
Seminar für Bus-Fahrlehrer
1-tägig

Ein Seminar mit spannenden Inhalten für alle 
Klasse-DE-Fahrlehrer sowie in der BKF-Aus- 
und -Weiterbildung für Busfahrer tätigen Kol-
leginnen und Kollegen. Dabei handelt es sich 
um Themen mit hohem Praxisbezug, unterfüt-
tert mit vielen Beispielen aus dem Berufsalltag 
von Busfahrern. In diesem Seminar wird eine 
breite Palette an Möglichkeiten aufgezeigt, mit 
der diese wichtigen Themen an die Fahrer und 
Fortbildungsteilnehmer weitergegeben wer-
den können.

Seminarinhalte:
• Besonderheiten im Genehmigungsrecht
• Sonderregelungen bei den Sozialvor-

schriften
• Hinweise zu wesentlichen Verhaltensvor-

schriften aus StVO und BOKraft
• Anforderungskatalog des BMVI für Schul-

bus und Schulbusfahrer
• Abfahrtskontrolle (Rüstzeit) – Ausrüstung – 

Beschilderung – Technik
• Fahrgastrechte – Fahrgastpflichten –  

Beförderungsbestimmungen

Kenntnisbereiche 1.5 / 2.1 / 2.3 / 3.8 i.V.m. 3.6
Dozent: Thomas Fritz
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Dozent: Hans-Werner Faust,  
PHK a.D. der Bundespolizei

Anerkennung, Seminartermine und  
Seminarpreise s. Seite 16 

Kriminalität und Schleusung 
im Transportgewerbe
1-tägig

Seminarinhalte:

• Wissensvermittlung zum Kenntnisbe-
reich 3.2 der BKrFQV Anlage 1 – Hin-
tergrundwissen zu den gesetzlichen Vor- 
gaben / Wichtige Informationen zu 
den Themen: Lkw- und Ladungsdieb-
stahl, Schleusung und „ungewollte“ 
Mitfahrt von illegal reisenden Migran-
ten, Schmuggel und rechtliche Prob-
leme für Berufskraftfahrer beim Mit-
führen von Waffen zum Selbstschutz  

• Exkurs: Kriminalität rund um den 
Bus – Überblick über die einschlägigen 
Rechtsvorschriften (Polizeigesetze, Aus-
länderrecht, Waffen-, Sprengstoff- und 
Betäubungsmittelgesetze, StGB, StPO) / 
Straf- und zivilrechtliche Folgen bei Verstö-
ßen / Sensibilisierung für die Vorgehens-
weise von Kriminellen an Lkw und Bus / 
Informationen über Verstecke für Personen 
und Sachen an und in Fahrzeugen

• Erarbeitung einer Checkliste für Lkw- und 
Busfahrer zu vorbeugenden Maßnah-
men

• Informationen zu Medien, die bei der 
Unterrichtung von Berufskraftfahrern zu 
diesen Themen zur Verfügung stehen und 
eingesetzt werden können

• Themenbezogene Lerninhalte aus den 
Kenntnisbereichen 3.5 (Verhalten in Not-
fällen, Einschätzung der Lage, Verständi-
gung der Hilfskräfte, Gewährleistung der 
Sicherheit aller Fahrgäste, Vorgehen bei 
Gewalttaten)  und 3.6 (Verhalten des Kraft-
fahrers und Ansehen des Unternehmens: 
Bedeutung der Qualität der Leistung des 
Kraftfahrers für das Unternehmen)

• Methodenangebot zur Umsetzung der 
vorgestellten Lerninhalte

• Präsentation von Trainingstipps für eige-
ne Veranstaltungen.

Dozent: Hans-Werner Faust

Foto: Daimler AG

 

Hans-Werner Faust (Foto: Archiv)
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Drei Themen, ein Tag: 
Dienstleistung / Umwelt-
schutz / Verkehrssicherheit
1-tägig

Dieses 1-tägige Spezialseminar beschäftigt 
sich mit folgenden Themen aus der Liste der 
Kenntnisbereiche der Anlage 1 Ziff er 3 
BKrFQV. Die Seminarteilnehmer bekommen 
dabei umfangreiches Hintergrundwissen für 
ihre eigenen Fahrerweiterbildungen.
Das Thema Dienstleistung soll Fahrer zu 
einem Verhalten befähigen, mit dem sie zu 
einem positiven Bild als 1. Botschafter ihres 
Unternehmens in der Öff entlichkeit beitragen 
können. Die Kerninhalte sind: Kommunikation, 
Stress, Umgang mit der Polizei in Kontrollsi-
tuationen.
Das Thema Umweltschutz trägt zur Bewusst-
seinsbildung für die Umweltrisiken von Arbeits-
unfällen rund um den Straßenverkehr bei. Es 
handelt sich um ausgesuchte Themenfelder 
von „A“ wie Arbeitnehmerhaftung bis hin zu „Z“ 
wie Zigarettenkippen und ist eng am Straf- und 
Ordnungswidrigkeitenrecht ausgerichtet.
Das Thema Verkehrssicherheit soll das Be-
wusstsein der Fahrer für Risiken des Straßen-
verkehrs schärfen. Dabei geht es u.a. um die 

Verkehrsunfallstatistiken über die Beteiligung 
von Lkw und Bussen am Unfallgeschehen mit 
Schwerpunkt: Fehlerquelle Mensch! Im Detail 
werden folgende Kenntnisbereiche ange-
sprochen: 
3.1 – Typologie der Arbeitsunfälle in der Ver-
kehrsbranche, Verkehrsunfallstatistiken, Be-
teiligung von Lastkraftwagen/Bussen und 
menschliche, materielle und finanzielle Aus-
wirkungen 
3.4 – Auswirkungen von Alkohol, Arzneimit-
teln oder jedem Stoff, der eine Änderung 
des Verhaltens bewirken kann, Symptome, 
Ursachen, Auswirkungen von Müdigkeit und 
Stress 
3.5 – Verhalten in Notfällen, Einschätzung der 
Lage, Vermeidung von Nachfolgeunfällen, 
Verständigung der Hilfskräfte 
3.6 – Verhalten des Kraftfahrers und Ansehen 
des Unternehmens: Bedeutung der Qualität 
der Leistung des Kraftfahrers für das Unter-
nehmen, kommerzielle und finanzielle Konse-
quenzen eines Rechtsstreits. 
Zu allen drei Tagesthemen werden außerdem 
Übungsmethoden, die sich bereits in der Pra-
xis bewährt haben, zum Ausprobieren ange-
boten.

Dozent: Hans-Werner Faust
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Klasse-T-Seminar     1-tägig
§ 53 Absatz 1 FahrlG  

Termin und Ort
Termin für 2023 ist noch 
nicht bekannt (s. Homepage)  

Sigmaringen-Emerfeld

Seminarpreis 1. 2. 3.

1-tägig  392,00 € 441,00 € 490,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke und Kaffeepausen mit Imbiss.

Auch 2023 wird unser Fortbildungsseminar für Klasse-T-Ausbil-
dung in Sigmaringen-Emerfeld angeboten. Die auf Traktor-Aus-
bildung spezialisierten Kollegen Karl-Heinz Schmid und Georg 
Nübel übernehmen wieder die Dozententätigkeit. Das Seminar 
zeichnet sich vor allem durch hohen Praxisanteil aus und bietet 
die Möglichkeit, viele unterschiedliche landwirtschaftliche Zug- 
und Arbeitsmaschinen im Realverkehr auszuprobieren. 

Dozenten: 
Karl-Heinz Schmid, Fahrlehrer, und
Georg Nübel, Fahrlehrer

Karl-Heinz Schmid

Georg Nübel

21

Foto: Sabrina Sage
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ASF-Seminarleiter-Fortbildung

ASF-Seminarleiter müssen seit 01.01.2018 gemäß § 53 Abs. 
2 FahrlG nur noch alle zwei Jahre einen Fortbildungstag 
besuchen. 

Der DVR hat bekannt gegeben, regelmäßig neue 
Programmbausteine für das Aufbauseminar für 
Fahranfänger vorzustellen. 

Im Jahr 2023 stehen deshalb neben der Information über 
rechtliche Neuerungen die Detailarbeit mit dem ASF-
Programm und seinen verschiedenen Bausteinen sowie die 
vom BMDV geplanten Änderungen bei der Fahrerlaubnis 
auf Probe auf der Agenda. 

Dozententeam: 
Stefan Halanke, Fahrlehrer 
Jochen Klima, Vorsitzender des  
Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V.

Fotos: Archiv

Seminarleiter-Fortbildung
ASF     1-tägig                                                          § 53 Absatz 2 FahrlG 

Termine und Ort

08.03.2023 Korntal
11.07.2023 Korntal
26.09.2023 Korntal
07.11.2023 Korntal

Stefan Halanke

Seminarpreis 1. 2. 3.

1-tägig  200,00 € 225,00 € 250,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke und Kaffeepausen mit Imbiss.

Jochen Klima
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Stefan Halanke

Seminarleiter-Fortbildung  
FES     1-tägig                                                           § 53 Absatz 2 FahrlG  

Termine und Ort
09.03.2023  Korntal
27.09.2023  Korntal
08.11.2023  Korntal

Seminarpreis 1. 2. 3.

1-tägig  200,00 € 225,00 € 250,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke und Kaffeepausen mit Imbiss.

FES-Seminarleiter-Fortbildung

Auch FES-Seminarleiter müssen seit 01.01.2018 alle 
zwei Jahre einen Tag FES-Fortbildung besuchen. 

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr, 
neben Informationen zum Seminar- 
ablauf und Neuerungen im Punktsys-
tem, der Erfahrungsaustausch mit ei-
nem Verkehrspsychologen, welcher 
selbst die verkehrspsychologische 
Teilmaßnahme des FES durchführt. 

Außerdem beschäftigt sich das Se-
minar mit den Stolpersteinen bei der 
MPU und der Wichtigkeit einer guten 
MPU-Vorbereitung. 

Dozententeam: 
Stefan Halanke, Fahrlehrer 
Jochen Klima, Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes 
Baden-Württemberg e.V. 
Horst Verheyden, Diplom-Psychologe
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Jochen Klima

Horst Verheyden
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Seit 1. Januar 2018 sind Ausbildungsfahrlehrer zur Fort-
bildung verpflichtet. Alle 4 Jahre  muss ein Fortbildungstag 
besucht werden. Wir haben uns auf diese neue Pflicht ein-
gestellt und bieten dazu 1-tägige Seminare an. Inhalte dieser 
Fortbildungen sind gemäß § 17 Absatz 3 der Durchführungs-
verordnung zum Fahrlehrergesetz die Weiterentwicklung des 
Fahrlehrerrechts, Verfahren und Methoden zur Gestaltung 
des theoretischen und praktischen Unterrichts, Verfahren und 
Methoden zur Beobachtung, Bewertung und Beurteilung der 
Qualitätskriterien guter Ausbildung, Verfahren und Methoden 
zur Beobachtung, Bewertung und Beurteilung des beruflichen 
Erlebens und Verhaltens und Verfahren und Methoden zur 
Rückmeldung und Beratung. 

Dozent: Frank Dreier,  
Fahrlehrer und 1. Vorsitzender des  

Landesverbandes Hessischer Fahrlehrer

Foto: Archiv

Fortbildung für Ausbildungs-
fahrlehrer     1-tägig                                 § 53 Absatz 3 FahrlG  

Termine und Ort
07.03.2023  Korntal
14.11.2023  Korntal

Seminarpreis 1. 2. 3.

1-tägig  200,00 € 225,00 € 250,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke und Kaffeepausen mit Imbiss.

Frank Dreier



FSG/TTVA mbH

2525

Wer Interessenten gekonnt berät, ge-
winnt neue Kunden leichter. Deshalb 
ist dieses Seminar ein Muss für alle im 
Fahrschulbüro tätigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Wir machen sie fit für 
das aktuelle Fahrerlaubnisrecht und 
beantworten zahlreiche Fragen rund um 
Ausbildung und Prüfung. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind wichtige 
Informationen zum Steuerrecht sowie 
zu betriebswirtschaftlichen Fragen. 
Neu aufgenommen wurden Erläute-
rungen zu den Vorschriften des Daten-
schutzes in Fahrschulen.

Fahrschulbüro-Seminar     1-tägig
Wichtiger Hinweis: Dieses Seminar ist NICHT nach § 53 Absatz 1 FahrlG anerkannt 

Termin und Ort
30.06.2023 Korntal

Seminarpreis 1. 2. 3.

1-tägig  200,00 € 225,00 € 250,00 €
1. = 20 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Mitglieder des Fahr-

lehrerverbandes Baden-Württemberg e.V. sowie Fahrlehrer/-innen, 
die Mitglied eines der BVF angehörigen Fahrlehrerverbandes sind. 

2. = 10 % Rabatt auf den Seminarpreis erhalten Fahrlehrer/-innen, 
die zwar selbst nicht Mitglied unseres Verbandes sind, aber bei einer 
Fahrschule angestellt sind, die dem Fahrlehrerverband Baden-Würt-
temberg e.V. oder einem Landesverband der BVF zugehört. 

3. = Seminarpreis für Nichtmitglieder. 
Alle o.g. Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Enthalten sind 
Lehrgangsunterlagen, Tagungsgetränke und Kaffeepausen mit Imbiss.

A. Brendel

Ralf Nicolai

25

Jochen Klima

Dozenten: 
Ansgar Brendel, Steuerberater / Wirtschaftsprüfer 

Jochen Klima,  Vorsitzender des FLVBW 
Ralf Nicolai, 2. Vorsitzender des FLVBW und  
2. stellv. Vorsitzender der Bundesvereinigung  

der Fahrlehrerverbände e.V.

Foto oben: Jürgen Jotzo/Pixelio, rechts: Archiv
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Allgemeine  
Teilnahmebedingungen
für Seminare der FSG/TTVA mbH

1. Anmeldung
Die Anmeldung muss schriftlich mit Unterschrift 
auf dem Postweg, per Telefax, per E-Mail mit 
PDF-/Scan-Anhang oder per Online-Semi- 
naranmeldung erfolgen. Bei allen Seminaren 
ist die Teilnehmerzahl begrenzt, weshalb eine 
frühzeitige Anmeldung zu empfehlen ist. Wird 
die zulässige Teilnehmerhöchstzahl überschrit-
ten, werden die Anmeldungen nach Eingangs-
datum bzw. Eingangszeit berücksichtigt. Die 
Anmeldung ist ein verbindliches Angebot auf 
Abschluss des Vertrags zur Teilnahme an dem 
Seminar. Der Vertrag kommt mit Zusendung 
einer Anmeldebestätigung durch die FSG/TTVA 
mbH zustande. Der Versand der Rechnung gilt 
ebenfalls als Anmeldebestätigung.

2. Leistungen und Preise
2.1. Einzelheiten zum Leistungsumfang er-

geben sich aus der jeweiligen Seminar-
beschreibung innerhalb des Veranstal-
tungsprogramms der FSG/TTVA mbH. 
Das Veranstaltungsprogramm wird in 
der jeweiligen Fortbildungsbroschüre 
bekannt gegeben. Zusätzlich werden ak-
tuelle Informationen auf der Homepage  
www.fsg-ttva.de der FSG/TTVA mbH 
bereitgestellt. Bezüglich des Inhalts und 
Ablaufs eines Seminars können geringfü-
gige oder die Teilnehmer begünstigende 
Abweichungen von der Veranstaltungsbe-
schreibung vorgenommen werden; hierzu 
zählt auch der Wechsel des Veranstal-
tungsortes innerhalb desselben Stand- 
ortes. Die FSG/TTVA mbH behält sich vor, 
angekündigte Dozenten oder Referenten 
durch andere zu ersetzen. Bei sämtlichen 
Änderungen bleibt der Gesamtcharakter 
der Veranstaltungen gewahrt.

2.2. Wenn nicht anders vereinbart, sind ins-
besondere Reise-, Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten nicht in der Teilnah-
megebühr enthalten und direkt mit dem 
jeweiligen Veranstaltungshotel abzurech-
nen.

2.3. Bei Fortbildungsreisen gelten zusätzlich 
die in der jeweiligen Ausschreibung ge-
nannten Bedingungen.

2.4. Die FSG/TTVA mbH ist berechtigt, das Se-
minar bei zu geringer Teilnehmerzahl bis zu 
4 Wochen vor Seminarbeginn abzusa-
gen. Darüber hinaus ist die FSG/TTVA 
mbH berechtigt, das Seminar bei Erkran-
kung des Referenten oder aus anderen 
Gründen höherer Gewalt oder sonsti-
ger unvorhersehbarer Ereignisse ohne  
Fristeinhaltung abzusagen. In jedem Fall 
ist die FSG/TTVA mbH bemüht, Absagen 
oder notwendige Änderungen den Semi- 
narteilnehmern so rechtzeitig wie mög-
lich mitzuteilen. In diesen Fällen werden 
bereits bezahlte Gebühren nach Wunsch 
des Teilnehmers erstattet oder mit den 
Teilnahmegebühren einer anderen Ver-
anstaltung verrechnet. Weitergehende 
Ansprüche sind ausgeschlossen, außer 
in Fällen eines vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Fehlverhaltens der FSG/
TTVA mbH.

2.5. Die jeweils gültigen Entgelte werden im 
Veranstaltungsprogramm veröffentlicht. 
Bei allen dort genannten Preisen handelt 
es sich um Nettopreise zzgl. der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer.

2.6. Die Abrechnung über die Teilnahme an 
dem Seminar erfolgt per Rechnungsstel-
lung durch die FSG/TTVA mbH. Der aus-
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gewiesene Gesamtpreis der Rechnung 
(inkl. MwSt.) ist bis spätestens vor Semi-
narbeginn zu entrichten.

3. Stornierungen
3.1. Gebührenfreie Stornierungen sind bis vier 

Wochen vor Seminarbeginn möglich.
3.2. Bei Stornierung bestätigter Anmeldungen 

zu Seminaren innerhalb von 4 Wochen 
vor dem Seminartermin werden folgende 
Kosten berechnet:
3.2.1. Bei Stornierungen später als 

4 Wochen vor Seminarbe-
ginn, aber mehr als 20 Tage, 
wird ein Bearbeitungsentgelt in 
Höhe von 75,00 € (zzgl. MwSt.) 
berechnet.

3.2.2 Bei Stornierungen bis zu 20 Tage, 
aber mindestens 10 Tage vor Se-
minarbeginn, werden 50 % (zzgl. 
MwSt.) des Seminarentgeltes be-
rechnet.

3.2.3 Bei Stornierungen bis zu 9 
Tage, aber mindestens 4 
Werktage vor dem Semi- 
nartermin, wird eine Stornogebühr 
von 75 % des Seminarentgeltes 
(zzgl. MwSt.) berechnet.

3.2.4. Bei Stornierungen bis zu 3 
Werktage vor dem Semi- 
nartermin werden 100 % des 
Seminarentgeltes (zzgl. MwSt.) 
berechnet. Dies gilt auch dann, 
wenn der Teilnehmer ohne sich 
abzumelden nicht zum Seminar 
erscheint.

3.2.5. Dem Seminarteilnehmer bleibt 
der Nachweis vorbehalten, dass 
der FSG/TTVA mbH ein Schaden 
überhaupt nicht oder in wesentlich 
niedrigerer Höhe als die jeweils 
berechnete Stornogebühr entstan-
den ist.

3.3. Fallen aufgrund der Stornierung Kosten 
in den Veranstaltungsorten an, werden 
diese immer zu Lasten des Teilnehmers 
berechnet.

3.4. Im Fall einer Stornierung kann kostenfrei 
ein voll zahlender Ersatzteilnehmer ge-
stellt werden. Die Benennung eines Er-
satzteilnehmers muss zusammen mit der 
Stornierung erklärt werden, andernfalls 
werden die unter 3.2. genannten Stornie-
rungskosten erhoben.

3.5. Sämtliche Stornierungen und Nennun-
gen von Ersatzteilnehmern müssen in 
Textform (Brief, Mail, Fax) erfolgen. Zur 
Fristwahrung gilt das Datum des Post-

stempels. In Ausnahmefällen, etwa bei 
Erkrankung des Teilnehmers, ist die Nen-
nung eines Ersatzteilnehmers auch per 
Telefon möglich.

4. Haftung
4.1. Die Teilnahme an der Veranstaltung er-

folgt auf eigene Gefahr.
4.2. Schadensersatzansprüche sind aus-

geschlossen, soweit der Schaden nicht 
durch vorsätzliches oder grob fahrlässi-
ges Verhalten der FSG/TTVA mbH, eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen oder durch eine Verletzung einer 
für die Vertragsdurchführung wesentli-
chen Pflicht verursacht ist. Die vorstehen-
de Haftungsbeschränkung gilt nicht bei 
der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit des Teilnehmers.

4.3. Der Ausschluss von Ansprüchen gemäß 
den vorstehenden Ziffern gilt auch für 
Ansprüche gegen Mitarbeiter und Beauf-
tragte der FSG/TTVA mbH, insbesondere 
Dozenten und Referenten.

5. Veranstaltungsunterlagen
5.1. Sämtliche Seminare werden inhaltlich von 

kompetenten und qualifizierten Dozenten 
und Referenten konzipiert, aufbereitet und 
durchgeführt. Die FSG/TTVA mbH kann 
jedoch keine Haftung für die Richtigkeit, 
Aktualität und Vollständigkeit der Semi- 
narunterlagen sowie der in den Semi- 
naren behandelten Inhalte übernehmen.

5.2. Die verteilten Seminarunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Die Verviel-
fältigung – auch auszugsweise – oder die 
Weitergabe an Dritte ist nur nach vorheri-
ger Zustimmung des Urheberrechteinha-
bers zulässig.

6. Nebenabreden, Salvatorische Klausel, 
Gerichtsstand und Erfüllungsort
6.1. Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirk-

samkeit der Schriftform.
6.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses 

Vertrages unwirksam sein oder werden, 
so berührt dies die Wirksamkeit des Ver-
trages im Übrigen nicht. Die Vertrags-
parteien werden in einem derartigen Fall 
anstelle der unwirksamen Bestimmung 
eine wirksame vereinbaren, welche dem 
Regelungszweck der ursprünglichen 
Bestimmung wirtschaftlich möglichst na-
hekommt. Entsprechendes gilt, falls sich 
eine Regelung als lückenhaft erweisen 
sollte.
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6.3.  Soweit der Seminarteilnehmer Kaufmann 
im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, 
wird als Erfüllungsort und Gerichtsstand 
der Geschäftssitz der FSG/TTVA mbH 
vereinbart.

7. Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB können 
ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wo-
chen nach Vertragsschluss ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit 
Erhalt dieser Widerrufsbelehrung. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu 
richten an:

FSG/TTVA mbH  
Zuffenhauser Straße 3 
D-70825 Korntal-Münchingen
Fax: 0711 8380211,  
E-Mail: hotline@fsg-ttva.de

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn 
das Seminar bereits mit oder ohne Teilnahme 
des Teilnehmers durchgeführt wurde. Im Fall 
eines fristgemäßen Widerrufs werden bereits 
gezahlte Teilnahmegebühren zurückerstattet. 
Stornogebühren werden nicht erhoben.

8. Datenschutz
8.1. Die FSG/TTVA mbH schützt die perso-

nenbezogenen Daten der Teilnehmer. Bei 
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
der personenbezogenen Daten des Kun-
den beachtet die FSG/TTVA mbH die Be-
stimmungen des geltenden Datenschutz-
rechts. Die FSG/TTVA mbH erhebt die 
personenbezogenen Daten des Kunden 
zum Zweck der Vertragsdurchführung, 
zur Erfüllung der vertraglichen und vorver-
traglichen Pflichten. Die Datenerhebung 
und Datenverarbeitung ist für die Durch-
führung des Vertrages erforderlich und 
beruht auf Artikel 6 Abs. 1b DSGVO. Bei 
der Buchung einer Übernachtung werden 
die Daten an das Tagungshotel übermit-
telt. Eine darüber hinausgehende Weiter-
gabe der Daten an Dritte findet nicht statt. 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für 
den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr 
erforderlich sind, es sei denn, dass wir 
nach Artikel 6 Abs. 1c DSGVO aufgrund 
von steuer- und handelsrechtlichen Auf-
bewahrungs- und Dokumentationspflich-

ten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer 
längeren Speicherung verpflichtet sind 
oder Sie eine darüber hinausgehende 
Speicherung nach Artikel 6 Abs. 1a DSG-
VO eingewilligt haben.

8.2. Der Teilnehmer hat das Recht, bei der 
FSG/TTVA mbH Auskunft zu den über 
ihn gespeicherten Daten zu beantragen 
sowie bei Unrichtigkeit der Daten oder bei 
unzulässiger Datenspeicherung die Lö-
schung der Daten zu fordern. Des Weite-
ren steht dem Teilnehmer ein Beschwer-
derecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

8.3. Die FSG/TTVA mbH informiert Seminarteil-
nehmer bei gegebenem   Anlass über Semi- 
nare aus dem aktuellen Veranstaltungs-
programm. Sollte der Teilnehmer diesen 
Informationsdienst nicht wünschen, reicht 
ein schriftlicher Hinweis oder eine E-Mail 
an die FSG/TTVA mbH, Zuffenhauser 
Straße 3, D-70825 Korntal-Münchingen 
oder hotline@fsg-ttva.de, um aus dem 
Verteiler genommen zu werden.

Stand August 2022
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Fortbildung im Internet
Das gesamte Fortbildungsangebot finden Sie immer aktuell  
auf unserer Homepage unter folgendem Link:

QR-Code führt zu: https://www.flvbw.de/ 
fortbildung-terminuebersicht.html

Kontaktdaten 
FSG/TTVA mbH
Elke Schindler / Daniela Hagmann
Zuffenhauser Str. 3
70825 Korntal-Münchingen
● Tel. 0711  839875-10 
● Fax 0711  8380211 
● E-Mail fortbildung@fsg-ttva.de
● Internet www.flvbw.de oder www.fsg-ttva.de

Anmeldung
Online-Seminaranmeldung auf unserer Homepage:

QR-Code führt zu:  
https://www.flvbw.de/ 
fortbildung-terminuebersicht/ 
online-seminaranmeldung.html

Oder Sie verwenden das PDF-Formular, das Sie auf 
unserer Homepage downloaden können.

Oder Sie fordern das Anmeldeformular bei uns an.
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